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Vorwort zur 1. Auflage

Die vorliegende Textsammlung beinhaltet die wichtigsten Rechtsvorschriften für das Gastgewer-
be, vor allem aus den Bereichen

– Lebensmittelrecht und Gesundheitsrecht,
– Gewerberecht, Handelsrecht und Wettbewerbsrecht,
– Arbeitsrecht und Steuerrecht.

Bei der Auswahl der Rechtsvorschriften wurden überwiegend die beruflichen Erfordernisse, aber 
auch der private Bereich berücksichtigt.

Jeder Mitarbeiter im Gastgewerbe muss heute über die grundlegenden rechtlichen Regelungen 
Bescheid wissen und sich vor allen Dingen rasch über den aktuellen Stand informieren können. 
Er muss also handlungskompetent sein. Diesen Anspruch unterstützt die Textsammlung GESET-
ZE für das GASTGEWERBE. Sie richtet sich an Schülerinnen und Schüler in der Aus- und Wei-
terbildung ebenso wie an die Ausbilder und die Praktiker, die ganz im Sinne der modernen hand-
lungsorientierten Wissensaneignung

– den sachgerechten Umgang mit Rechtsvorschriften erlernen wollen oder
– eine Informationsquelle/Nachschlagewerk zur Beurteilung von rechtlichen Berufs- und All- 

tagssituationen benötigen oder
– in der Lage sein wollen selbständig Rechtsfälle zu lösen.

Die an Sachgebieten orientierte Systematik der Vorschriften sowie die Schnellübersichten ermög-
lichen es dem Benutzer, die gesuchten Regelungen rasch und zuverlässig zu finden.

Bearbeiter und Redaktion sind für kritische Anmerkungen und Anregungen, die sich aus der 
Arbeit mit der Textsammlung ergeben, sehr dankbar.

Villingen-Schwenningen, im Mai 1999    Redaktion und Bearbeiter

Zur 8. Auflage:

Stand der Gesetzgebung: August 2018

Die wichtigsten Gesetzesänderungen im Überblick

Nummer Abkürzung Änderung

1.5 MessEG Mess- und Eichgesetz

1.6 MessEV Mess- und Eichverordnung

3.3 LMHV Neufassung

3.3a Tier-LMHV Neufassung

4.1 BGB Pauschalreisevertrag Neufassung (§§ 651a-y)

4.2 BGB ReiseInfoV aufgehoben

4.1a EGBGB jetzt 4.2

4.2 EGBGB Art. 250-252 neu aufgenommen

8.2 BDSG Neufassung

8.2a DSGVO neu aufgenommen
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Gaststättengesetz1.1 GastG §§ 1–4

Gaststättengesetz
in der Fassung vom 20. November 1998

mit Änderungen bis 10. März 2017

§ 1. Gaststättengewerbe. (1) Ein Gaststät-
tengewerbe im Sinne dieses Gesetzes betreibt,
wer im stehenden Gewerbe
1. Getränke zum Verzehr an Ort und Stelle ver-

abreicht (Schankwirtschaft) oder
2. zubereitete Speisen zum Verzehr an Ort und

Stelle verabreicht (Speisewirtschaft),
wenn der Betrieb jedermann oder bestimmten
Personenkreisen zugänglich ist.

(2) Ein Gaststättengewerbe im Sinne dieses
Gesetzes betreibt ferner, wer als selbständiger
Gewerbetreibender im Reisegewerbe von einer
für die Dauer der Veranstaltung ortsfesten Be-
triebsstätte aus Getränke oder zubereitete Spei-
sen zum Verzehr an Ort und Stelle verabreicht,
wenn der Betrieb jedermann oder bestimmten
Personenkreisen zugänglich ist.

§ 2. Erlaubnis. (1) 1Wer ein Gaststättenge-
werbe betreiben will, bedarf der Erlaubnis. 2Die
Erlaubnis kann auch nichtrechtsfähigen Verei-
nen erteilt werden.

(2) Der Erlaubnis bedarf nicht, wer
1. alkoholfreie Getränke,
2. unentgeltliche Kostproben,
3. zubereitete Speisen oder
4. in Verbindung mit einem Beherbergungsbe-

trieb Getränke und zubereitete Speisen an
Hausgäste

verabreicht.

§ 3. Inhalt der Erlaubnis. (1) 1Die Erlaubnis
ist für eine bestimmte Betriebsart und für be-
stimmte Räume zu erteilen. 2Die Betriebsart ist
in der Erlaubnisurkunde zu bezeichnen; sie be-
stimmt sich nach der Art und Weise der Be-
triebsgestaltung, insbesondere nach den Be-
triebszeiten und der Art der Getränke, der zu-
bereiteten Speisen, der Beherbergung oder der
Darbietungen.

(2) Die Erlaubnis darf auf Zeit erteilt wer-
den, soweit dieses Gesetz es zuläßt oder der An-
tragsteller es beantragt.

§ 4. Versagungsgründe. (1) 1Die Erlaubnis
ist zu versagen, wenn
1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß

der Antragsteller die für den Gewerbebe-
trieb erforderliche Zuverlässigkeit nicht be-
sitzt, insbesondere dem Trunke ergeben ist
oder befürchten läßt, daß er Unerfahrene,
Leichtsinnige oder Willensschwache aus-
beuten wird oder dem Alkoholmißbrauch,
verbotenem Glücksspiel, der Hehlerei oder
der Unsittlichkeit Vorschub leisten wird
oder die Vorschriften des Gesundheits-
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oder Lebensmittelrechts, des Arbeits- oder
Jugendschutzes nicht einhalten wird,

2. die zum Betrieb des Gewerbes oder zum
Aufenthalt der Beschäftigten bestimmten
Räume wegen ihrer Lage, Beschaffenheit,
Ausstattung oder Einteilung für den Betrieb
nicht geeignet sind, insbesondere den not-
wendigen Anforderungen zum Schutze der
Gäste und der Beschäftigten gegen Gefah-
ren für Leben, Gesundheit oder Sittlichkeit
oder den sonst zur Aufrechterhaltung der
öffentlichen Sicherheit oder Ordnung not-
wendigen Anforderungen nicht genügen
oder

2 a. die zum Betrieb des Gewerbes für Gäste be-
stimmten Räume von behinderten Men-
schen nicht barrierefrei genutzt werden
können, soweit diese Räume in einem Ge-
bäude liegen, für das nach dem 1. Novem-
ber 2002 eine Baugenehmigung für die erst-
malige Errichtung, für einen wesentlichen
Umbau oder eine wesentliche Erweiterung
erteilt wurde oder das, für den Fall, dass
eine Baugenehmigung nicht erforderlich
ist, nach dem 1. Mai 2002 fertig gestellt oder
wesentlich umgebaut oder erweitert wurde,

3. der Gewerbebetrieb im Hinblick auf seine
örtliche Lage oder auf die Verwendung der
Räume dem öffentlichen Interesse wider-
spricht, insbesondere schädliche Umwelt-
einwirkungen im Sinne des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes oder sonst erhebliche
Nachteile, Gefahren oder Belästigungen für
die Allgemeinheit befürchten läßt,

4. der Antragsteller nicht durch eine Beschei-
nigung einer Industrie- und Handelskam-
mer nachweist, daß er oder sein Stellvertre-
ter (§ 9) über die Grundzüge der für den in
Aussicht genommenen Betrieb notwendi-
gen lebensmittelrechtlichen Kenntnisse un-
terrichtet worden ist und mit ihnen als ver-
traut gelten kann.

2Die Erlaubnis kann entgegen Satz 1 Nr. 2 a er-
teilt werden, wenn eine barrierefreie Gestal-
tung der Räume nicht möglich ist oder nur mit
unzumutbaren Aufwendungen erreicht werden
kann.

(2) Wird bei juristischen Personen oder
nichtrechtsfähigen Vereinen nach Erteilung der
Erlaubnis eine andere Person zur Vertretung
nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
berufen, so ist dies unverzüglich der Erlaubnis-
behörde anzuzeigen.

(3) 1Die Landesregierungen können zur-
Durchführung des Absatzes 1 Nr. 2 durch-



1Gaststättengesetz 1.1 GastG §§ 4–12

Rechtsverordnung die Mindestanforderungen
bestimmen, die an die Lage, Beschaffenheit,
Ausstattung und Einteilung der Räume im Hin-
blick auf die jeweilige Betriebsart und Art der
zugelassenen Getränke oder Speisen zu stellen
sind. 2Die Landesregierungen können durch
Rechtsverordnung
a) zur Durchführung des Absatzes 1 Satz 1

Nr. 2 a Mindestanforderungen bestimmen,
die mit dem Ziel der Herstellung von Barrie-
refreiheit an die Lage, Beschaffenheit, Aus-
stattung und Einteilung der Räume zu stellen
sind, und

b) zur Durchführung des Absatzes 1 Satz 2 die
Voraussetzungen für das Vorliegen eines
Falles der Unzumutbarkeit festlegen.

3Die Landesregierungen können durch Rechts-
verordnung die Ermächtigung auf oberste Lan-
desbehörden übertragen.

§ 5. Auflagen. (1) Gewerbetreibenden, die
einer Erlaubnis bedürfen, können jederzeit
Auflagen zum Schutze
1. der Gäste gegen Ausbeutung und gegen Ge-

fahren für Leben, Gesundheit oder Sittlich-
keit,

2. der im Betrieb Beschäftigten gegen Gefahren
für Leben, Gesundheit oder Sittlichkeit oder

3. gegen schädliche Umwelteinwirkungen im
Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
und sonst gegen erhebliche Nachteile, Ge-
fahren oder Belästigungen für die Bewohner
des Betriebsgrundstücks oder der Nachbar-
grundstücke sowie der Allgemeinheit

erteilt werden.
(2) Gegenüber Gewerbetreibenden, die ein

erlaubnisfreies Gaststättengewerbe betreiben,
können Anordnungen nach Maßgabe des Ab-
satzes 1 erlassen werden.

§ 6. Ausschank alkoholfreier Getränke.
1Ist der Ausschank alkoholischer Getränke

gestattet, so sind auf Verlangen auch alkohol-
freie Getränke zum Verzehr an Ort und Stelle
zu verabreichen. 2Davon ist mindestens ein al-
koholfreies Getränk nicht teurer zu verabrei-
chen als das billigste alkoholische Getränk.
3Der Preisvergleich erfolgt hierbei auch auf der
Grundlage des hochgerechneten Preises für ei-
nen Liter der betreffenden Getränke. 4Die Er-
laubnisbehörde kann für den Ausschank aus
Automaten Ausnahmen zulassen.

§ 7. Nebenleistungen. (1) Im Gaststättenge-
werbe dürfen der Gewerbetreibende oder
Dritte auch während der Ladenschlußzeiten Zu-
behörwaren an Gäste abgeben und ihnen Zu-
behörleistungen erbringen.

7

(2) Der Schank- oder Speisewirt darf außer-
halb der Sperrzeit zum alsbaldigen Verzehr
oder Verbrauch
1. Getränke und zubereitete Speisen, die er in

seinem Betrieb verabreicht,
2. Flaschenbier, alkoholfreie Getränke, Tabak-

und Süßwaren
an jedermann über die Straße abgeben.

§ 8. Erlöschen der Erlaubnis. 1Die Erlaubnis
erlischt, wenn der Inhaber den Betrieb nicht in-
nerhalb eines Jahres nach Erteilung der Erlaub-
nis begonnen oder seit einem Jahr nicht mehr
ausgeübt hat. 2Die Fristen können verlängert
werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt.

§ 9. Stellvertretungserlaubnis. 1Wer ein er-
laubnisbedürftiges Gaststättengewerbe durch
einen Stellvertreter betreiben will, bedarf einer
Stellvertretungserlaubnis; sie wird dem Erlaub-
nisinhaber für einen bestimmten Stellvertreter
erteilt und kann befristet werden. 2Die Vor-
schriften des § 4 Abs. 1 Nr. 1 und 4 sowie des § 8
gelten entsprechend. 3Wird das Gewerbe nicht
mehr durch den Stellvertreter betrieben, so ist
dies unverzüglich der Erlaubnisbehörde anzu-
zeigen.

§ 10. Weiterführung des Gewerbes. 1Nach
dem Tode des Erlaubnisinhabers darf das Gast-
stättengewerbe auf Grund der bisherigen Er-
laubnis durch den Ehegatten oder die minder-
jährigen Erben während der Minderjährigkeit
weitergeführt werden. 2Das gleiche gilt für
Nachlaßverwalter, Nachlaßpfleger oder Testa-
mentsvollstrecker bis zur Dauer von zehn Jah-
ren nach dem Erbfall. 3Die in den Sätzen 1 und
2 bezeichneten Personen haben der Erlaubnis-
behörde unverzüglich Anzeige zu erstatten,
wenn sie den Betrieb weiterführen wollen.

§ 11. Vorläufige Erlaubnis und vorläufige
Stellvertretungserlaubnis. (1) 1Personen, die
einen erlaubnisbedürftigen Gaststättenbetrieb
von einem anderen übernehmen wollen, kann
die Ausübung des Gaststättengewerbes bis zur
Erteilung der Erlaubnis auf Widerruf gestattet
werden. 2Die vorläufige Erlaubnis soll nicht für
eine längere Zeit als drei Monate erteilt wer-
den; die Frist kann verlängert werden, wenn ein
wichtiger Grund vorliegt.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die Ertei-
lung einer vorläufigen Stellvertretungserlaub-
nis.

§ 12. Gestattung. (1) Aus besonderem Anlaß
kann der Betrieb eines erlaubnisbedürftigen
Gaststättengewerbes unter erleichterten Vo-
raussetzungen vorübergehend auf Widerruf ge-
stattet werden.

(2) (weggefallen)



1 Gaststättengesetz1.1 GastG §§ 12–21

(3) Dem Gewerbetreibenden können jeder-
zeit Auflagen erteilt werden.

§ 14. Straußwirtschaften. 1Die Landesregie-
rungen können durch Rechtsverordnungen zur
Erleichterung des Absatzes selbsterzeugten
Weines oder Apfelweines bestimmen, daß der
Ausschank dieser Getränke und im Zusammen-
hang hiermit das Verabreichen von zubereite-
ten Speisen zum Verzehr an Ort und Stelle für
die Dauer von höchstens vier Monaten oder, so-
weit dies bisher nach Landesrecht zulässig war,
von höchstens sechs Monaten, und zwar zusam-
menhängend oder in zwei Zeitabschnitten im
Jahre, keiner Erlaubnis bedarf. 2Sie können
hierbei Vorschriften über
1. die persönlichen und räumlichen Vorausset-

zungen für den Ausschank sowie über
Menge und Jahrgang des zum Ausschank
bestimmten Weines oder Apfelweines,

2. das Verabreichen von Speisen zum Verzehr
an Ort und Stelle,

3. die Art der Betriebsführung
erlassen. 3Die Landesregierungen können
durch Rechtsverordnung die Ermächtigung auf
oberste Landesbehörden oder andere Behörden
übertragen.

§ 15. Rücknahme und Widerruf der Erlaubnis.
(1) Die Erlaubnis zum Betrieb eines Gast-

stättengewerbes ist zurückzunehmen, wenn
bekannt wird, daß bei ihrer Erteilung Versa-
gungsgründe nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 vorlagen.

(2) Die Erlaubnis ist zu widerrufen, wenn
nachträglich Tatsachen eintreten, die die Ver-
sagung der Erlaubnis nach § 4 Abs. 1 Nr. 1
rechtfertigen würden.

(3) Sie kann widerrufen werden, wenn
1. der Gewerbetreibende oder sein Stellvertre-

ter die Betriebsart, für welche die Erlaubnis
erteilt worden ist, unbefugt ändert, andere als
die zugelassenen Räume zum Betrieb ver-
wendet oder nicht zugelassene Getränke
oder Speisen verabreicht oder sonstige in-
haltliche Beschränkungen der Erlaubnis
nicht beachtet,

2. der Gewerbetreibende oder sein Stellvertre-
ter Auflagen nach § 5 Abs. 1 nicht innerhalb
einer gesetzten Frist erfüllt,

3. der Gewerbetreibende seinen Betrieb ohne
Erlaubnis durch einen Stellvertreter betrei-
ben läßt,

4. der Gewerbetreibende oder sein Stellvertre-
ter Personen entgegen einem nach § 21 er-
gangenen Verbot beschäftigt,

5. der Gewerbetreibende im Fall des § 4 Abs. 2
nicht innerhalb von sechs Monaten nach der
Berufung den Nachweis nach § 4 Abs. 1 Nr. 4
erbringt,
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6. der Gewerbetreibende im Fall des § 9 Satz 3
nicht innerhalb von sechs Monaten nach dem
Ausscheiden des Stellvertreters den Nach-
weis nach § 4 Abs. 1 Nr. 4 erbringt,

7. die in § 10 Satz 1 und 2 bezeichneten Perso-
nen nicht innerhalb von sechs Monaten nach
der Weiterführung den Nachweis nach § 4
Abs. 1 Nr. 4 erbringen.
(4) Die Absätze 1, 2 und 3 Nr. 1, 2 und 4 gel-

ten entsprechend für die Rücknahme und den
Widerruf der Stellvertretungserlaubnis.

§ 18. Sperrzeit. (1) 1Für Schank- und Speise-
wirtschaften sowie für öffentliche Vergnü-
gungsstätten kann durch Rechtsverordnung der
Landesregierungen eine Sperrzeit allgemein
festgesetzt werden. 2In der Rechtsverordnung
ist zu bestimmen, daß die Sperrzeit bei Vorlie-
gen eines öffentlichen Bedürfnisses oder beson-
derer örtlicher Verhältnisse allgemein oder für
einzelne Betriebe verlängert, verkürzt oder auf-
gehoben werden kann. 3Die Landesregierun-
gen können durch Rechtsverordnung die Er-
mächtigung auf oberste Landesbehörden oder
andere Behörden übertragen.

(2) (weggefallen)

§ 19. Verbot des Ausschanks alkoholischer
Getränke. Aus besonderem Anlaß kann der
gewerbsmäßige Ausschank alkoholischer Ge-
tränke vorübergehend für bestimmte Zeit und
für einen bestimmten örtlichen Bereich ganz
oder teilweise verboten werden, wenn dies zur
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit
oder Ordnung erforderlich ist.

§ 20. Allgemeine Verbote. Verboten ist,
1. Alkohol im Sinne des § 1 Absatz 2 Nummer 1

des Alkoholsteuergesetzes vom 21. Juni 2013
(BGBl. I S. 1650, 1651), das zuletzt durch Arti-
kel 6 des Gesetzes vom 10. März 2017 (BGBl. I
S. 420) geändert worden ist, in der jeweils
geltenden Fassung, oder überwiegend alko-
holhaltige Lebensmittel durch Automaten
feilzuhalten,

2. in Ausübung eines Gewerbes alkoholische
Getränke an erkennbar Betrunkene zu ver-
abreichen,

3. im Gaststättengewerbe das Verabreichen
von Speisen von der Bestellung von Geträn-
ken abhängig zu machen oder bei der Nicht-
bestellung von Getränken die Preise zu erhö-
hen,

4. im Gaststättengewerbe das Verabreichen al-
koholfreier Getränke von der Bestellung al-
koholischer Getränke abhängig zu machen
oder bei der Nichtbestellung alkoholischer
Getränke die Preise zu erhöhen.

§ 21. Beschäftigte Personen. (1) Die Be-
schäftigung einer Person in einem Gaststätten-



1Gaststättengesetz 1.1 GastG §§ 21–26

betrieb kann dem Gewerbetreibenden unter-
sagt werden, wenn Tatsachen die Annahme
rechtfertigen, daß die Person die für ihre Tätig-
keit erforderliche Zuverlässigkeit nicht besitzt.

(2) 1Die Landesregierungen können zur
Aufrechterhaltung der Sittlichkeit oder zum
Schutze der Gäste durch Rechtsverordnung
Vorschriften über die Zulassung, das Verhalten
und die Art der Tätigkeit sowie, soweit tarifver-
tragliche Regelungen nicht bestehen, die Art
der Entlohnung der in Gaststättenbetrieben Be-
schäftigten erlassen. 2Die Landesregierungen
können durch Rechtsverordnung die Ermächti-
gung auf oberste Landesbehörden übertragen.

(3) Die Vorschriften des § 26 des Jugendar-
beitsschutzgesetzes bleiben unberührt.

§ 22. Auskunft und Nachschau. (1) Die Inha-
ber von Gaststättenbetrieben, ihre Stellvertre-
ter und die mit der Leitung des Betriebes beauf-
tragten Personen haben den zuständigen Be-
hörden die für die Durchführung dieses Geset-
zes und der auf Grund dieses Gesetzes erlasse-
nen Rechtsverordnungen erforderlichen Aus-
künfte zu erteilen.

(2) 1Die von der zuständigen Behörde mit
der Überwachung des Betriebes beauftragten
Personen sind befugt, Grundstücke und Ge-
schäftsräume des Auskunftspflichtigen zu be-
treten, dort Prüfungen und Besichtigungen vor-
zunehmen und in die geschäftlichen Unterla-
gen des Auskunftspflichtigen Einsicht zu neh-
men. 2Der Auskunftspflichtige hat die Maßnah-
men nach Satz 1 zu dulden. 3Das Grundrecht
der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13
des Grundgesetzes) wird insoweit einge-
schränkt.

(3) Der zur Erteilung einer Auskunft Ver-
pflichtete kann die Auskunft auf solche Fragen
verweigern, deren Beantwortung ihn selbst
oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zi-
vilprozeßordnung bezeichneten Angehörigen
der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder
eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ord-
nungswidrigkeiten aussetzen würde.

§ 23. Vereine und Gesellschaften. (1) Die
Vorschriften dieses Gesetzes über den Aus-
schank alkoholischer Getränke finden auch auf
Vereine und Gesellschaften Anwendung, die
kein Gewerbe betreiben; dies gilt nicht für den
Ausschank an Arbeitnehmer dieser Vereine
oder Gesellschaften.

(2) 1Werden in den Fällen des Absatzes 1 al-
koholische Getränke in Räumen ausgeschenkt,
die im Eigentum dieser Vereine oder Gesell-
schaften stehen oder ihnen mietweise, leih-
weise oder aus einem anderen Grunde überlas-
sen und nicht Teil eines Gaststättenbetriebes
sind, so finden die Vorschriften dieses Gesetzes
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mit Ausnahme der §§ 5, 6, 18, 22 sowie des § 28
Abs. 1 Nr. 2, 6, 11 und 12 und Absatz 2 Nr. 1
keine Anwendung. 2Das Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie kann mit Zustimmung
des Bundesrates durch Rechtsverordnung be-
stimmen, daß auch andere Vorschriften dieses
Gesetzes Anwendung finden, wenn durch den
Ausschank alkoholischer Getränke Gefahren
für die Sittlichkeit oder für Leben oder Gesund-
heit der Gäste oder der Beschäftigten entste-
hen.

§ 24. Realgewerbeberechtigung. (1) 1Die
Vorschriften dieses Gesetzes finden auch auf
Realgewerbeberechtigungen Anwendung mit
Ausnahme der Vorschriften über die Lage der
Räume (§ 4 Abs. 1 Nr. 2) und über das öffentli-
che Interesse hinsichtlich der Verwendung der
Räume (§ 4 Abs. 1 Nr. 3). 2Realgewerbeberech-
tigungen, die drei Jahre lang nicht ausgeübt
worden sind, erlöschen. 3Die Frist kann von der
Erlaubnisbehörde verlängert werden, wenn ein
wichtiger Grund vorliegt.

(2) Die Länder können bestimmen, daß
auch die in Absatz 1 ausgenommenen Vor-
schriften Anwendung finden, wenn um die Er-
laubnis auf Grund einer Realgewerbeberechti-
gung für ein Grundstück nachgesucht wird, auf
welchem die Erlaubnis auf Grund dieser Real-
gewerbeberechtigung bisher nicht ausgeübt
wurde.

§ 25. Anwendungsbereich. (1) 1Auf Kanti-
nen für Betriebsangehörige sowie auf Betreu-
ungseinrichtungen der im Inland stationierten
ausländischen Streitkräfte, der Bundeswehr,
des Bundesgrenzschutzes oder der in Gemein-
schaftsunterkünften untergebrachten Polizei
finden die Vorschriften dieses Gesetzes keine
Anwendung. 2Gleiches gilt für Luftfahrzeuge,
Personenwagen von Eisenbahnunternehmen
und anderen Schienenbahnen, Schiffe und Rei-
sebusse, in denen anläßlich der Beförderung
von Personen gastgewerbliche Leistungen er-
bracht werden.

(2) 1Auf Gewerbetreibende, die am 1. Okto-
ber 1998 eine Bahnhofsgaststätte befugt betrie-
ben haben, findet § 34 Abs. 2 Satz 1 entspre-
chende Anwendung; die in § 4 Abs. 1 Nr. 2 ge-
nannten Anforderungen an die Lage, Beschaf-
fenheit, Ausstattung oder Einteilung der zum
Betrieb des Gewerbes oder zum Aufenthalt der
Beschäftigten bestimmten Räume gelten als er-
füllt. 2§ 34 Abs. 3 findet mit der Maßgabe An-
wendung, daß die Anzeige nach Satz 4 inner-
halb von zwölf Monaten zu erstatten ist.

§ 26. Sonderregelung. (1) 1Soweit in Bayern
und Rheinland-Pfalz der Ausschank selbster-
zeugter Getränke ohne Erlaubnis gestattet ist,
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bedarf es hierfür auch künftig keiner Erlaubnis.
2Die Landesregierungen können zur Aufrecht-
erhaltung der öffentlichen Sicherheit oder Ord-
nung durch Rechtsverordnung allgemeine Vo-
raussetzungen für den Ausschank aufstellen,
insbesondere die Dauer des Ausschanks inner-
halb des Jahres bestimmen und die Art der Be-
triebsführung regeln. 3Die Landesregierungen
können durch Rechtsverordnung die Ermächti-
gung auf oberste Landesbehörden übertragen.

(2) Die in Bayern bestehenden Kommun-
brauberechtigungen sowie die in Rheinland-
Pfalz bestehende Berechtigung zum Ausschank
selbsterzeugten Alkohols im Sinne des Alkohol-
steuergesetzes erlöschen, wenn sie seit zehn
Jahren nicht mehr ausgeübt worden sind.

§ 28. Ordnungswidrigkeiten. (1) Ordnungs-
widrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. ohne die nach § 2 Abs. 1 erforderliche Er-

laubnis ein Gaststättengewerbe betreibt,
2. einer Auflage oder Anordnung nach § 5 oder

einer Auflage nach § 12 Abs. 3 nicht, nicht
vollständig oder nicht rechtzeitig nach-
kommt,

3. über den in § 7 erlaubten Umfang hinaus
Waren abgibt oder Leistungen erbringt,

4. ohne die nach § 9 erforderliche Erlaubnis ein
Gaststättengewerbe durch einen Stellver-
treter betreibt oder in einem Gaststättenge-
werbe als Stellvertreter tätig ist,

5. die nach § 4 Abs. 2, § 9 Satz 3 oder § 10
Satz 3 erforderliche Anzeige nicht oder nicht
unverzüglich erstattet,

6. als Inhaber einer Schankwirtschaft, Speise-
wirtschaft oder öffentlichen Vergnügungs-
stätte duldet, daß ein Gast nach Beginn der
Sperrzeit in den Betriebsräumen verweilt,

7. entgegen einem Verbot nach § 19 alkoholi-
sche Getränke verabreicht,

8. einem Verbot des § 20 Nr. 1 über das Feil-
halten von Alkohol oder überwiegend alko-
holhaltigen Lebensmitteln zuwiderhandelt
oder entgegen dem Verbot des § 20 Nr. 3
das Verabreichen von Speisen von der Be-
stellung von Getränken abhängig macht
oder entgegen dem Verbot des § 20 Nr. 4
das Verabreichen alkoholfreier Getränke
von der Bestellung alkoholischer Getränke
abhängig macht,

9. entgegen dem Verbot des § 20 Nr. 2 in Aus-
übung eines Gewerbes alkoholische Ge-
tränke verabreicht oder in den Fällen des
§ 20 Nr. 4 bei Nichtbestellung alkoholischer
Getränke die Preise erhöht,

10. Personen beschäftigt, deren Beschäftigung
ihm nach § 21 Abs. 1 untersagt worden ist,

11. entgegen § 22 eine Auskunft nicht, nicht
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzei-
tig erteilt, den Zutritt zu den für den Betrieb
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benutzten Grundstücken und Räumen nicht
gestattet oder die Einsicht in geschäftliche
Unterlagen nicht gewährt,

12. den Vorschriften einer auf Grund der §§ 14,
18 Abs. 1, des § 21 Abs. 2 oder des § 26
Abs. 1 Satz 2 erlassenen Rechtsverordnung
zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverord-
nung für einen bestimmten Tatbestand auf
diese Bußgeldvorschrift verweist.

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer
1. entgegen § 6 Satz 1 keine alkoholfreien Ge-

tränke verabreicht oder entgegen § 6 Satz 2
nicht mindestens ein alkoholfreies Getränk
nicht teurer als das billigste alkoholische Ge-
tränk verabreicht,

2. (weggefallen)
3. (weggefallen)
4. als Gast in den Räumen einer Schankwirt-

schaft, einer Speisewirtschaft oder einer öf-
fentlichen Vergnügungsstätte über den Be-
ginn der Sperrzeit hinaus verweilt, obwohl
der Gewerbetreibende, ein in seinem Betrieb
Beschäftigter oder ein Beauftragter der zu-
ständigen Behörde ihn ausdrücklich aufge-
fordert hat, sich zu entfernen.
(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer

Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet
werden.

§ 30. Zuständigkeit und Verfahren. Die Lan-
desregierungen oder die von ihnen bestimmten
Stellen können die für die Ausführung dieses
Gesetzes und der nach diesem Gesetz ergange-
nen Rechtsverordnungen zuständigen Behör-
den bestimmen; die Landesregierungen oder
die von ihnen durch Rechtsverordnung be-
stimmten obersten Landesbehörden können
ferner durch Rechtsverordnung das Verfahren,
insbesondere bei Erteilung sowie bei Rück-
nahme und Widerruf von Erlaubnissen und bei
Untersagungen, regeln.

§ 31. Anwendbarkeit der Gewerbeordnung.
Auf die den Vorschriften dieses Gesetzes un-

terliegenden Gewerbebetriebe finden die Vor-
schriften der Gewerbeordnung soweit Anwen-
dung, als nicht in diesem Gesetz besondere Be-
stimmungen getroffen worden sind; die Vor-
schriften über den Arbeitsschutz werden durch
dieses Gesetz nicht berührt.

§ 34. Übergangsvorschriften. (1) Eine vor
Inkrafttreten dieses Gesetzes erteilte Erlaubnis
oder Gestattung gilt im bisherigen Umfang als
Erlaubnis oder Gestattung im Sinne dieses Ge-
setzes.

(2) Soweit nach diesem Gesetz eine Erlaub-
nis erforderlich ist, gilt sie demjenigen als er-
teilt, der bei Inkrafttreten dieses Gesetzes ohne
Erlaubnis oder Gestattung eine nach diesem
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Gesetz erlaubnisbedürftige Tätigkeit befugt
ausübt.

(3) 1Der in Absatz 2 bezeichnete Erlaubnis-
inhaber oder derjenige, der eine vor Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes erteilte Erlaubnis nicht
nachweisen kann, hat seinen Betrieb der zu-
ständigen Behörde anzuzeigen. 2Die Erlaubnis-
behörde bestätigt dem Gewerbetreibenden
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kostenfrei und schriftlich, daß er zur Ausübung
seines Gewerbes berechtigt ist. 3Die Bestäti-
gung muß die Betriebsart sowie die Betriebs-
räume bezeichnen. 4Wird die Anzeige nicht in-
nerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten
dieses Gesetzes erstattet, so erlischt die Erlaub-
nis.
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Allgemeine Verwaltungsvorschrift über den
Unterrichtungsnachweis im Gaststättengewerbe

vom 24. Februar 1981

1. Personenkreis

1.1 Den Unterrichtungsnachweis nach § 4
Abs. 1 Nr. 4 des Gaststättengesetzes
(GastG) muß erbringen, wer die Er-
laubnis (§ 2 Abs. 1 GastG) zum Betrieb
einer Schank- oder Speisewirtschaft
(§ 1 Abs. 1 Nr. 1. 2 GastG) beantragt.
Es kommt nicht darauf an, ob die Er-
laubnis eine erstmalige, eine Zusatzer-
laubnis für bisher nicht von der Erlaub-
nis umfaßte Speisen oder Getränke
oder eine Erlaubnis für die Änderung
der Betriebsart sein soll. Dagegen ist
der Unterrichtungsnachweis nicht er-
forderlich, wenn eine Zusatzerlaubnis
für bisher nicht von der Erlaubnis um-
faßte Räume ohne Änderung der Be-
triebsart beantragt wird. Betrifft der
Antrag lediglich einen Beherber-
gungsbetrieb (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GastG),
bedarf es ebenfalls keines Unterrich-
tungsnachweises.

1.2 Der Unterrichtungsnachweis ist ferner
erforderlich, wenn eine Stellvertre-
tungserlaubnis beantragt wird (§ 9
Satz 2 GastG).

1.3 Wer den Betrieb einer Schank- oder
Speisewirtschaft aufgrund des § 10
GastG weiterführen will, hat innerhalb
von 6 Monaten nach der Weiterfüh-
rung den Unterrichtungsnachweis zu
erbringen (vgl. § 15 Abs. 3 Nr. 7
GastG).

1.4 Für die Erteilung der vorläufigen Er-
laubnis und der vorläufigen Stellver-
tretungserlaubnis ( § 11 GastG) wird
der Unterrichtungsnachweis nicht vo-
rausgesetzt.

1.5 Bei Anträgen auf Gestattung nach § 12
GastG ist der Unterrichtungsnachweis
nur zu verlangen, wenn der Gewerbe-
treibende, sei es auch in gewissen Ab-
ständen, einen gleichartigen Betrieb
derart ausüben will, daß sein Gewerbe
insgesamt gesehen mit einem Gast-
stättenbetrieb vergleichbar ist, für den
eine Erlaubnis nach § 2 Abs. 1 GastG
zu erteilen wäre.

1.6 Der Nachweis bezieht sich
1.6.1 bei Anträgen auf Erteilung der Erlaub-

nis (1.1) auf die Unterrichtung des An-
tragstellers oder seines Stellvertreters;

1.6.1.1 wird die Erlaubnis für eine juristische
Person oder einen nicht rechtsfähigen
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Verein beantragt, so ist Antragsteller
die juristische Person bzw. der nicht
rechtsfähige Verein.

1.6.1.1.1 In diesen Fällen wird der Nachweis,
soweit es auf die Unterrichtung des
Antragstellers ankommt, für die nach
Gesetz, Satzung oder Gesellschafts-
vertrag zur Vertretung berufenen Per-
sonen geführt. Werden nach Erteilung
der Erlaubnis andere Personen zur
Vertretung nach Gesetz, Satzung oder
Gesellschaftsvertrag berufen, so ist der
Unterrichtungsnachweis innerhalb
von 6 Monaten nach der Berufung zu
führen (vgl. § 15 Abs. 3 Nr. 5 GastG).

1.6.1.1.2 Bei einer juristischen Person oder ei-
nem nicht rechtsfähigen Verein mit
mehreren Vertretungsberechtigten-
kann auf einen Unterrichtungsnach-
weis bei den Vertretungsberechtigten
verzichtet werden, denen nicht die
Leitung des Betriebes in bezug auf den
Umgang mit Lebensmitteln obliegt. In
diesem Fall ist zur Auflage zu machen,
daß der Übergang dieser Aufgabe auf
einen anderen Vertretungsberechtig-
ten unverzüglich der Erlaubnisbe-
hörde anzuzeigen und der Unterrich-
tungsnachweis innerhalb von 6 Mona-
ten nach dem Übergang zu führen ist;

1.6.1.2 ist der Unterrichtungsnachweis ledig-
lich für den Stellvertreter erbracht und
scheidet dieser aus, so ist der Nach-
weis innerhalb von 6 Monaten nach
dem Ausscheiden für den Gewerbebe-
treibenden oder für einen anderen
Stellvertreter zu erbringen (vgl.
§ Abs. 3 Nr. 6 GastG);

1.6.2 bei Anträgen auf Erteilung der Stell-
vertretungserlaubnis (1.2) auf die Un-
terrichtung des Stellvertreters;

1.6.3 bei der Weiterführung nach § 10GastG
(1.3) auf die Unterrichtung der weiter-
führungsberechtigten Personen oder
eines Stellvertreters;

1.6.4 bei Anträgen auf Gestattung (1.5) auf
die Unterrichtung des Antragstellers
oder eines Stellvertreters.

2. Zuständigkeit

2.1 Zuständig für die Unterrichtung und die
Ausstellung der Bescheinigung hierüber ist
die Industrie- und Handelskammer, in de-
ren Bezirk der Antragsteller im Zeitpunkt
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der Unterrichtung seine Niederlassung im
Gaststättengewerbe hat oder begründen
will. Hat der Antragsteller keine solche Nie-
derlassung, ist die Industrie- und Handels-
kammer zuständig, in deren Bezirk das Ge-
werbe erstmals betrieben werden soll.

2.2 In den Fällen der Nummer 3.4 kann, wenn
eine Industrie- und Handelskammer die Ab-
schlußprüfung abnimmt, auch diese neben
der nach Nummer 2.1 zuständigen Kammer
die Bescheinigung ausstellen.

3. Unterrichtung

3.1 Die Unterrichtung soll die Grundzüge der
für den in Aussicht genommenen Betrieb
notwendigen lebensmittelrechtlichen
Kenntnisse vermitteln. Der in Aussicht ge-
nommene Betrieb ist der Gewerbebetrieb,
den die beantragte Erlaubnis, Stellvertre-
tungserlaubnis, Gestattung oder das Wei-
terführungsrecht zum Gegenstand hat. Da
jedoch bei den meisten Betrieben unge-
achtet ihrer Betriebsart die gleichen le-
bensmittelrechtlichen Vorschriften in Be-
tracht kommen, erfolgt die Unterrichtung
in der Regel für das Verabreichen von

3.1.1 Getränken und zubereiteten Speisen,
3.1.2 Getränken,
3.1.3 zubereiteten Speisen.
3.2 Die Unterrichtung soll sich erstrecken auf

die jeweils einschlägigen Grundzüge
3.2.1 der Hygienevorschriften einschließlich

des Bundes-Seuchengesetzes,
3.2.2 des Lebensmittelgesetzes und der darauf

gestützten Verordnungen,
3.2.3 des Fleischbeschaugesetzes und der da-

rauf gestützten Verordnungen,
3.2.4 des Milchrechts,
3.2.5 des Getränkerechts, insbesondere des

Weinrechts und des Bierrechts,
3.2.6 des Getränkeschankanlagenrechts.Bei

der Unterrichtung soll auf die jeweils ein-
schlägigen Leitsätze des Deutschen Le-
bensmittelbuches hingewiesen werden.

3.3 Zweck des Unterrichtungsnachweises ist
der Schutz der Gäste vor den Gefahren für
die Gesundheit, die aus der Verletzung le-
bensmittelrechtlicher Vorschriften im
Gaststättengewerbe erwachsen können,
sowie der Schutz vor Täuschung und Irre-
führung. Dies geschieht durch Unterrich-
tung über die Grundzüge der für den in
Aussicht genommenen Betrieb erforderli-
chen lebensmittelrechtlichen Kenntnisse
in der Weise, daß die zu unterrichtende
Person mit ihnen als vertraut angesehen
werden kann. Der Gesetzgeber hat einen
Sachkundenachweis oder sonstige wie
auch immer geartete Prüfung über die
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Kenntnisse im Lebensmittelrecht als Vo-
raussetzung für die selbständige Tätigkeit
im Gaststättengewerbe ausgeschlossen.
Die Formulierung „und mit ihnen als ver-
traut gelten kann“ soll sicherstellen, daß
die zu unterrichtende Person bei der Un-
terrichtung ein gebotenes Interesse an den
Tag gelegt hat.

3.3.1 Die Unterrichtung erfolgt mündlich. Meh-
rere Personen können gemeinsam unter-
richtet werden. Die Unterrichtung darf
nicht lediglich in der Übergabe eines
Merkblatts bestehen. Es empfiehlt sich
aber, Merkblätter als Unterlage für die
mündliche Unterrichtung zu verwenden
und sie den zu unterrichtenden Personen
zu belassen.

3.3.2 Die Unterrichtung darf die Dauer von
sechs Stunden nicht überschreiten. In be-
sonderen Fällen, z. B. wenn die Zuziehung
eines Dolmetschers erforderlich ist, kann
die Unterrichtung bis zu acht Stunden
dauern. Sie muß innerhalb eines Tages er-
folgen.

3.4 Der Teilnahme an der Unterrichtung be-
darf nicht, wer die Abschlußprüfung eines
staatlich anerkannten Ausbildungsberu-
fes bei einer Industrie- und Handelskam-
mer oder einer Handwerksinnung bestan-
den hat, wenn zu den Prüfungsgegenstän-
den die Grundzüge der lebensmittelrecht-
lichen Vorschriften gehören, deren Kennt-
nis für den Betrieb von Schank- und Spei-
sewirtschaften (nicht nur einer bestimm-
ten Betriebsart) notwendig ist.

4. Bescheinigung

4.1 Nach Abschluß der Unterrichtungstellt die
Industrie- und Handelskammer der unter-
richteten Person eine Bescheinigung nach
dem Muster der Anlage 1 aus.

4.2 Die Bescheinigung gilt auch in weiteren Fäl-
len, in denen für die unterrichtete Person ein
Unterrichtungsnachweis gleicher Art zu er-
bringen ist.

5. Widerruf der Erlaubnis

Von der Befugnis, die Gaststättenerlaubnis zu
widerrufen, ist in der Regel Gebrauch zu ma-
chen, wenn die Voraussetzungen des § 15
Abs. 3 Nr. 5, 6 oder 7 GastG vorliegen. Von dem
Widerruf ist abzusehen, wenn der zum Nach-
weis Verpflichtete die Überschreitung der Frist
nicht zu vertreten hat und angenommen wer-
den kann, daß der Nachweis innerhalb einer
angemessenen Nachfrist erbracht wird.
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Bundesfernstraßengesetz
vom 28. Juni 2007 mit Änderungen bis 14. August 2017

§ 15. Nebenbetriebe an den Bundesautobah-
nen. (1) 1Betriebe an den Bundesautobah-
nen, die den Belangen der Verkehrsteilnehmer
der Bundesautobahnen dienen (z. B. 2Tankstel-
len, bewachte Parkplätze, Werkstätten, Ver-
lade- und Umschlagsanlagen, Raststätten) und
eine unmittelbare Zufahrt zu den Bundesauto-
bahnen haben, sind Nebenbetriebe.

(2) 1Der Bau von Nebenbetrieben kann auf
Dritte übertragen werden. 2Der Betrieb von Ne-
benbetrieben ist auf Dritte zu übertragen, so-
weit nicht öffentliche Interessen oder besondere
betriebliche Gründe entgegenstehen. 3Die
Übertragung von Bau und Betrieb kann unter
Auflagen und Bedingungen sowie befristet er-
folgen; der Vorbehalt der nachträglichen Auf-
nahme, Änderung oder Ergänzung einer Auf-
lage (§ 36 Verwaltungsverfahrensgesetz) ist
ausgeschlossen. 4Die Übertragung erfolgt unter
Voraussetzungen, die für jeden Dritten gleich-
wertig sind. 5Dies gilt besonders für Betriebszei-
ten, das Vorhalten von betrieblichen Einrich-
tungen sowie Auflagen für die Betriebsführung.
6Hoheitliche Befugnisse gehen nicht über; die
§§ 4, 17 und 18 f bis 19 a finden Anwendung.

(3) 1Für das Recht, einen Nebenbetrieb an
der Bundesautobahn zu betreiben, hat der Kon-
zessionsinhaber eine umsatz- oder absatzab-
hängige Konzessionsabgabe an den Bund zu
entrichten. 2Das Bundesministerium für Ver-
kehr, Bau- und Stadtentwicklung wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium der Finanzen ohne
Zustimmung des Bundesrates die Höhe der
Konzessionsabgabe festzusetzen und die Vo-
raussetzungen sowie das Verfahren zur Erhe-
bung der Konzessionsabgabe zu regeln. 3Die
Höhe der Konzessionsabgabe hat sich an dem
Wert des wirtschaftlichen Vorteils auszurichten,
der dem Konzessionsinhaber durch das Recht
zuwächst, einen Nebenbetrieb an der Bundes-
autobahn zu betreiben; sie darf höchstens 1,53
Euro pro einhundert Liter abgegebenen Kraft-
stoffs und höchstens 3 vom Hundert von ande-
ren Umsätzen betragen. 4Die Konzessionsab-
gabe ist an das Bundesamt für Güterverkehr zu
entrichten.

(4) 1Vorschriften über Sperrzeiten gelten-
nicht für Nebenbetriebe. 2Alkoholhaltige Ge-
tränke dürfen in der Zeit von 0.00 Uhr bis 7.00
Uhr weder ausgeschenkt noch verkauft wer-
den.
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w Verordnung über Höhe und
Erhebung der Konzessionsabgabe für
das Betreiben eines Nebenbetriebs
an der Bundesautobahn

vom 24. Juni 1997 mit Änderungen
bis 15. Dezember 2001

§ 1. Höhe der Konzessionsabgabe. (1) Die
Höhe der nach § 15 Abs. 3 Satz 1 des Bundes-
fernstraßengesetzes zu entrichtenden Konzessi-
onsabgabe richtet sich nach der Menge des in
dem Nebenbetrieb abgegebenen Kraftstoffs
und dem Umsatz für andere Geschäfte in dem
Nebenbetrieb, unabhängig davon, ob der Kon-
zessionsinhaber den Nebenbetrieb selbst be-
treibt oder das Recht auf Ausübung der Konzes-
sion auf einen Dritten überträgt.

(2) Die Konzessionsabgabe für den Verkauf
von Kraftstoffen beträgt 0,23008 Euro je ein-
hundert Liter abgegebenen Ottokraftstoffs und
0,17895 Euro je einhundert Liter abgegebenen
Dieselkraftstoffs sowie 0,17895 Euro je einhun-
dert Liter für sonstigen flüssigen oder je einhun-
dert Kilogramm für gasförmigen Kraftstoff, der
zum Antrieb von Kraftfahrzeugen geeignet ist.

(3) Die Konzessionsabgabe für andere Ge-
schäfte eines Autobahnnebenbetriebs beträgt
1,1 vom Hundert des Umsatzes im Sinne des
Umsatzsteuergesetzes.

(4) Bei einer Tankstelle/Raststätte, die
durch Aufstufung einer Bundesstraße zu einer
Bundesautobahn Nebenbetrieb im Sinne des
§ 15 Abs. 1 des Bundesfernstraßengesetzes ge-
worden ist, ermäßigt sich die Konzessionsab-
gabe um 25 vom Hundert, solange dem Bund
als Baulastträger für die Bundesfernstraßen
keine Kosten für das Errichten und Unterhalten
einer Verkehrsanlage an diesem Nebenbetrieb
entstehen.

§ 2. Fälligkeit der Konzessionsabgabe.
(1) Der Konzessionsinhaber hat dem Bun-

desamt für Güterverkehr spätestens 30 Tage
nach Ablauf eines Kalendervierteljahres die im
vorangegangenen Kalendervierteljahr abgege-
benen Kraftstoffmengen (§ 1 Abs. 2) und die an-
deren Umsätze (§ 1 Abs. 3) mitzuteilen und die
daraus berechnete Konzessionsabgabe zu ent-
richten.

(2) Auf Antrag eines Konzessionsinhabers
kann die Abrechnung einmal jährlich zu einem
vom Bundesamt für Güterverkehr festgesetzten
Termin vorgenommen werden.



1 Mess- und Eichgesetz1.5 MessEG §§ 1–42

Gesetz über das Inverkehrbringen und die Bereitstellung von Messgeräten
auf dem Markt, ihre Verwendung und Eichung sowie über

Fertigpackungen
Vom 25. Juli 2013 mit Änderungen bis 11. April 2016

§ 1. Anwendungsbereich des Gesetzes.
Dieses Gesetz ist anzuwenden auf
1. Messgeräte und sonstige Messgeräte, soweit

sie in einer Rechtsverordnung nach § 4 Ab-
satz 1 oder 2 erfasst sind,

2. Teilgeräte, soweit in einer Rechtsverordnung
nach § 4 Absatz 3 Teilgeräte bestimmt sind,

3. Zusatzeinrichtungen zu Messgeräten, soweit
diese nicht durch eine Rechtsverordnung
nach § 4 Absatz 4 vom Anwendungsbereich
dieses Gesetzes ausgenommen sind,

4. Messwerte, die mit Hilfe der Messgeräte
nach Nummer 1 ermittelt werden,

5. Fertigpackungen und andere Verkaufsein-
heiten

§ 42. Begriffsbestimmungen für Fertigpackun-
gen und andere Verkaufseinheiten. (1) Fer-
tigpackungen im Sinne dieses Gesetzes sind
Verpackungen beliebiger Art, in die in Abwe-
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senheit des Käufers Erzeugnisse abgepackt und
die in Abwesenheit des Käufers verschlossen
werden, wobei die Menge des darin ent-
haltenen Erzeugnisses ohne Öffnen oder merk-
liche Änderung der Verpackung nicht verän-
dert werden kann.

(2) Andere Verkaufseinheiten im Sinne die-
ses Gesetzes sind
1. offene Packungen, die in Abwesenheit des

Käufers abgefüllt werden,
2. unverpackte Backwaren gleichen Nennge-

wichts und
3. Verkaufseinheiten gleichen Nenngewichts,

gleicher Nennlänge oder gleicher Nennflä-
che ohne Umhüllung.
(3) Im Sinne dieses Gesetzes ist

1. Füllmenge die Menge, die eine einzelne
Fertigpackung tatsächlich enthält,

2. Nennfüllmenge die Menge, die die Fertig-
packung enthalten soll.



1Mess- und Eichverordnung 1.6 MessEV § 27

Verordnung über das Inverkehrbringen und die Bereitstellung von
Messgeräten auf dem Markt sowie über ihre Verwendung und Eichung

Vom 11. Dezember 2014 mit Änderungen bis 10. August 2017

§ 27. Verwendung von Ausschankmaßen.
Beim Verwenden für den geschäftsmäßigen
Ausschank sind Ausschankmaße nur mit einem
der folgenden Nennvolumina zulässig:
1. 1 Zentiliter
2. 2 Zentiliter
3. 4 Zentiliter
4. 5 Zentiliter
5. 10 Zentiliter
6. 0,1 Liter
7. 0,15 Liter
8. 0,2 Liter
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9. 0,25 Liter
10. 0,3 Liter
11. 0,33 Liter
12. 0,4 Liter
13. 0,5 Liter
14. 0,75 Liter
15. 1 Liter
16. 1,5 Liter
17. 2 Liter
18. 3 Liter
19. 4 Liter
20. 5 Liter



1 Stehendes Gewerbe1.7 GewO §§ 1–33c

Gewerbeordnung
vom 22. Februar 1999, mit Änderungen bis zum 17. Oktober 2017

Allgemeine Bestimmungen

§ 1. [Grundsatz der Gewerbefreiheit].
(1) Der Betrieb eines Gewerbes ist jeder-

mann gestattet, soweit nicht durch dieses Ge-
setz Ausnahmen oder Beschränkungen vorge-
schrieben oder zugelassen sind.

(2) Wer gegenwärtig zum Betrieb eines Ge-
werbes berechtigt ist, kann von demselben
nicht deshalb ausgeschlossen werden, weil er
den Erfordernissen dieses Gesetzes nicht ge-
nügt.

§ 3. [Betrieb verschiedener Gewerbe].
Der gleichzeitige Betrieb verschiedener Ge-
werbe sowie desselben Gewerbes in mehreren
Betriebs- oder Verkaufsstätten ist gestattet.
Eine Beschränkung der Handwerker auf den
Verkauf der selbstverfertigten Waren findet
nicht statt.

Stehendes Gewerbe

§ 14. [Anzeigepflicht]. (1) Wer den selbstän-
digen Betrieb eines stehenden Gewerbes, einer
Zweigniederlassung oder einer unselbständi-
gen Zweigstelle anfängt, muß dies der zustän-
digen Behörde gleichzeitig anzeigen. Das Glei-
che gilt, wenn
1. der Betrieb verlegt wird,
2. der Gegenstand des Gewerbes gewechselt

oder auf Waren oder Leistungen ausgedehnt
wird, die bei Gewerbebetrieben der ange-
meldeten Art nicht geschäftsüblich sind, oder

3. der Betrieb aufgegeben wird.
Steht die Aufgabe des Betriebes eindeutig fest
und ist die Abmeldung nicht innerhalb eines
angemessenen Zeitraums erfolgt, kann die Be-
hörde die Abmeldung von Amts wegen vorneh-
men.

(2) Absatz 1 gilt auch für den Handel mit
Arzneimitteln, mit Losen von Lotterien und
Ausspielungen sowie mit Bezugs- und Anteil-
scheinen auf solche Lose und für den Betrieb
von Wettannahmestellen aller Art.

(3) Wer die Aufstellung von Automaten
(Waren-, Leistungs- und Unterhaltungsautoma-
ten jeder Art) als selbständiges Gewerbe be-
treibt, muss die Anzeige allen Behörden erstat-
ten, in deren Zuständigkeitsbereich Automaten
aufgestellt werden. Die zuständige Behörde
kann Angaben über den Aufstellungsort der
einzelnen Automaten verlangen.
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§ 15. [Empfangsbescheinigung, Betrieb ohne
Zulassung]. (1) Die Behörde bescheinigt in-
nerhalb dreier Tage den Empfang der Anzeige.

(2) Wird ein Gewerbe, zu dessen Ausübung
eine Erlaubnis, Genehmigung, Konzession oder
Bewilligung (Zulassung) erforderlich ist, ohne
diese Zulassung betrieben, so kann die Fortset-
zung des Betriebes von der zuständigen Be-
hörde verhindert werden. Das gleiche gilt,
wenn ein Gewerbe von einer ausländischen ju-
ristischen Person begonnen wird, deren Rechts-
fähigkeit im Inland nicht anerkannt wird.

§ 33a. [Schaustellungen von Personen].
(1) Wer gewerbsmäßig Schaustellungen

von Personen in seinen Geschäftsräumen ver-
anstalten oder für deren Veranstaltung seine
Geschäftsräume zur Verfügung stellen will, be-
darf der Erlaubnis der zuständigen Behörde.
Dies gilt nicht für Darbietungen mit überwie-
gend künstlerischem, sportlichem, akrobati-
schem oder ähnlichem Charakter. Die Erlaub-
nis kann mit einer Befristung erteilt und mit
Auflagen verbunden werden, soweit dies zum
Schutze der Allgemeinheit, der Gäste oder der
Bewohner des Betriebsgrundstücks oder der
Nachbargrundstücke vor Gefahren, erhebli-
chen Nachteilen oder erheblichen Belästigun-
gen erforderlich ist; unter denselben Vorausset-
zungen ist auch die nachträgliche Aufnahme,
Änderung und Ergänzung von Auflagen zuläs-
sig.

(2) Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn
1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß

der Antragsteller die für den Gewerbebetrieb
erforderliche Zuverlässigkeit nicht besitzt,

2. zu erwarten ist, daß die Schaustellungen den
guten Sitten zuwiderlaufen werden oder

3. der Gewerbebetrieb im Hinblick auf seine
örtliche Lage oder auf die Verwendung der
Räume dem öffentlichen Interesse wider-
spricht, insbesondere schädliche Umweltein-
wirkungen im Sinne des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes oder sonst erhebliche Nach-
teile, Gefahren oder Belästigungen für die
Allgemeinheit befürchten läßt.

§ 33b. [Tanzlustbarkeiten]. Die Abhaltung
von Tanzlustbarkeiten richtet sich nach den
landesrechtlichen Bestimmungen.

§ 33c. [Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit].
(1) Wer gewerbsmäßig Spielgeräte, die mit

einer den Spielausgang beeinflussenden tech-
nischen Vorrichtung ausgestattet sind, und die
die Möglichkeit eines Gewinnes bieten, aufstel-
len will, bedarf der Erlaubnis der zuständigen
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Behörde. Die Erlaubnis berechtigt nur zur Auf-
stellung von Spielgeräten, deren Bauart von der
Physikalisch-Technischen Bundesanstalt zuge-
lassen ist. Sie kann mit Auflagen, auch im Hin-
blick auf den Aufstellungsort, verbunden wer-
den, soweit dies zum Schutze der Allgemein-
heit, der Gäste oder der Bewohner des jeweili-
gen Betriebsgrundstücks oder der Nachbar-
grundstücke oder im Interesse des Jugend-
schutzes erforderlich ist; unter denselben Vo-
raussetzungen ist auch die nachträgliche Auf-
nahme, Änderung und Ergänzung von Aufla-
gen zulässig.

(2) Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn
1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass

der Antragsteller die für die Aufstellung von
Spielgeräten erforderliche Zuverlässigkeit
nicht besitzt; die erforderliche Zuverlässig-
keit besitzt in der Regel nicht, wer in den letz-
ten drei Jahren vor Stellung des Antrages we-
gen eines Verbrechens, wegen Diebstahls,
Unterschlagung, Erpressung, Hehlerei, Geld-
wäsche, Verschleierung unrechtmäßig er-
langter Vermögenswerte, Betruges, Untreue,
unerlaubter Veranstaltung eines Glücks-
spiels, Beteiligung am unerlaubten Glücks-
spiel oder wegen eines Vergehens nach § 27
des Jugendschutzgesetzes rechtskräftig ver-
urteilt worden ist,

2. der Antragsteller nicht durch eine Bescheini-
gung einer Industrie- und Handelskammer
nachweist, dass er über die für die Ausübung
des Gewerbes notwendigen Kenntnisse zum
Spieler- und Jugendschutz unterrichtet wor-
den ist, oder

3. der Antragsteller nicht nachweist, dass er
über ein Sozialkonzept einer öffentlich aner-
kannten Institution verfügt, in dem dargelegt
wird, mit welchen Maßnahmen den sozial-
schädlichen Auswirkungen des Glücksspiels
vorgebeugt werden soll.
(3) Der Gewerbetreibende darf Spielgeräte

im Sinne des Absatzes 1 nur aufstellen, wenn
ihm die zuständige Behörde schriftlich bestätigt
hat, daß der Aufstellungsort den auf der Grund-
lage des § 33 f Abs. 1 Nr. 1 erlassenen Durchfüh-
rungsvorschriften entspricht. Sollen Spielgeräte
in einer Gaststätte aufgestellt werden, so ist in
der Bestätigung anzugeben, ob dies in einer
Schank- oder Speisewirtschaft oder in einem
Beherbergungsbetrieb erfolgen soll. Gegen-
über dem Gewerbetreibenden und demjenigen,
in dessen Betrieb ein Spielgerät aufgestellt wor-
den ist, können von der zuständigen Behörde,
in deren Bezirk das Spielgerät aufgestellt wor-
den ist. Anordnungen nach Maßgabe des Ab-
satzes 1 Satz 3 erlassen werden. Der Aufsteller
darf mit der Aufstellung von Spielgeräten nur
Personen beschäftigen, die die Voraussetzun-
gen nach Absatz 2 Nummer 2 erfüllen.
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§ 33d. [Andere Spiele mit Gewinnmöglich-
keit]. (1) Wer gewerbsmäßig ein anderes
Spiel mit Gewinnmöglichkeit veranstalten will,
bedarf der Erlaubnis der zuständigen Behörde.
Die Erlaubnis kann mit einer Befristung erteilt
und mit Auflagen verbunden werden, soweit
dies zum Schutze der Allgemeinheit, der Gäste
oder der Bewohner des Betriebsgrundstücks
oder der Nachbargrundstücke oder im Interesse
des Jugendschutzes erforderlich ist; unter den-
selben Voraussetzungen ist auch die nachträg-
liche Aufnahme, Änderung und Ergänzung von
Auflagen zulässig.

(2) Die Erlaubnis darf nur erteilt werden,
wenn der Antragsteller im Besitz einer von dem
Bundeskriminalamt erteilten Unbedenklich-
keitsbescheinigung oder eines Abdruckes der
Unbedenklichkeitsbescheinigung ist.

(3) Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn Tat-
sachen die Annahme rechtfertigen, daß der An-
tragsteller oder der Gewerbetreibende, in des-
sen Betrieb das Spiel veranstaltet werden soll,
die für die Veranstaltung von anderen Spielen
erforderliche Zuverlässigkeit nicht besitzt.
§ 33 c Abs. 2 Nummer 1 zweiter Halbsatz gilt
entsprechend.

(4) Die Erlaubnis ist zurückzunehmen,
wenn bei ihrer Erteilung nicht bekannt war, daß
Tatsachen der in Absatz 3 bezeichneten Art vor-
lagen. Die Erlaubnis ist zu widerrufen, wenn
1. nach ihrer Erteilung Tatsachen der in Ab-

satz 3 bezeichneten Art eingetreten sind,
2. das Spiel abweichend von den genehmigten

Bedingungen veranstaltet wird oder
3. die Unbedenklichkeitsbescheinigung zu-

rückgenommen oder widerrufen worden ist.
(5) Die Erlaubnis kann widerrufen werden,

wenn bei der Veranstaltung des Spieles eine
der in der Erlaubnis enthaltenen Auflagen nicht
beachtet oder gegen § 6 des Jugendschutzge-
setzes verstoßen worden ist.

§ 33e. [Bauartzulassung und Unbedenklich-
keitsbescheinigung]. (1) Die Zulassung der
Bauart eines Spielgerätes oder ihrer Nachbau-
geräte und die Unbedenklichkeitsbescheini-
gung für andere Spiele (§§ 33 c und 33d) sind zu
versagen, wenn die Gefahr besteht, daß der
Spieler unangemessen hohe Verluste in kurzer
Zeit erleidet. Für andere Spiele im Sinne des
§ 33 d kann die Unbedenklichkeitsbescheini-
gung auch versagt werden, wenn das Spiel
durch Veränderung der Spielbedingungen oder
durch Veränderung der Spieleinrichtung mit
einfachen Mitteln als Glücksspiel im Sinne des
§ 284 des Strafgesetzbuches veranstaltet wer-
den kann. Ein Versagungsgrund im Sinne des
Satzes 2 liegt insbesondere dann vor, wenn
1. es sich um ein Karten-, Würfel- oder Kugel-

spiel handelt, das von einem Glücksspiel im
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Sinne des § 284 des Strafgesetzbuches abge-
leitet ist, oder

2. das Spiel nach den zur Prüfung eingereichten
Bedingungen nicht wirtschaftlich betrieben
werden kann.
(2) Die Zulassung ist ganz oder teilweise,

die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist ganz
zurückzunehmen oder zu widerrufen, wenn
Tatsachen bekannt werden, die ihre Versagung
rechtfertigen würden, oder wenn der Antrag-
steller zugelassene Spielgeräte an den in dem
Zulassungsschein bezeichneten Merkmalen
verändert oder ein für unbedenklich erklärtes
Spiel unter nicht genehmigten Bedingungen
veranstaltet.

(3) Die Zulassung und die Unbedenklich-
keitsbescheinigung können mit einer Befris-
tung erteilt und mit Auflagen verbunden wer-
den.

(4) Bei serienmäßig hergestellten Spielen
nach § 33 d genügt es, wenn die Unbedenklich-
keitsbescheinigung für das eingereichte Spiel
und für Nachbauten ein Abdruck der Unbe-
denklichkeitsbescheinigung erteilt wird.

§ 33f. [Ermächtigung zum Erlaß von Durchfüh-
rungsvorschriften]. (1) Das Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Energie kann zur
Durchführung der §§ 33c, 33d, 33 e und 33 i im
Einvernehmen mit den Bundesministerien des
Innern, dem Bundesministerium für Gesundheit
und dem Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend und mit Zustimmung
des Bundesrates durch Rechtsverordnung zur
Eindämmung der Betätigung des Spieltriebs,
zum Schutze der Allgemeinheit und der Spieler
sowie im Interesse des Jugendschutzes
1. die Aufstellung von Spielgeräten oder die

Veranstaltung von anderen Spielen auf be-
stimmte Gewerbezweige, Betriebe oder Ver-
anstaltungen beschränken und die Zahl der
jeweils in einem Betrieb aufgestellten Spiel-
geräte oder veranstalteten anderen Spiele
begrenzen.
2. Vorschriften über den Umfang der Befug-

nisse und Verpflichtungen bei der Aus-
übung des Gewerbes erlassen,

3. für die Zulassung oder die Erteilung der Un-
bedenklichkeitsbescheinigung bestimmte
Anforderungen stellen an
a) die Art und Weise des Spielvorganges,
b) die Art des Gewinners,
c) den Höchsteinsatz und den Höchstgewinn,
d) das Verhältnis der Anzahl der gewonne-

nen Spiele zur Anzahl der verlorenen
Spiele,

e) das Verhältnis des Einsatzes zum Gewinn
bei einer bestimmten Anzahl von Spielen,

f) die Mindestdauer eines Spieles,
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g) die technische Konstruktion und die Kenn-
zeichnung der Spielgeräte,

h) personenungebundene Identifikationsmit-
tel, die der Spieler einsetzen muss, um den
Spielbetrieb an einem Spielgerät zu er-
möglichen, insbesondere an deren Aus-
gabe, Aktivierung, Gültigkeit und Sicher-
heitsmerkmale,

i) die Bekanntgabe der Spielregeln und des
Gewinnplans sowie die Bereithaltung des
Zulassungsscheines oder des Abdruckes
des Zulassungsscheines, des Zulassungs-
beleges der Unbedenklichkeitsbescheini-
gung oder des Abdruckes der Unbedenk-
lichkeitsbescheinigung

4. Vorschriften über den Umfang der Verpflich-
tungen des Gewerbetreibenden erlassen, in
dessen Betrieb das Spielgerät aufgestellt oder
das Spiel veranstaltet werden soll

5. die Anforderungen an den Unterrichtungs-
nachweis nach § 33 c Absatz 2 Nummer 2 und
das Verfahren für diesen Nachweis sowie
Ausnahmen von der Nachweispflicht festle-
gen.
(2) Durch Rechtsverordnung können ferner

1. das Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium des Innern und mit Zustimmung
des Bundesrates
a) das Verfahren der Physikalisch-Techni-

schen Bundesanstalt bei der Prüfung und
Zulassung der Bauart von Spielgeräten so-
wie bei der Verlängerung der Aufstell-
dauer von Warenspielgeräten, die auf
Volksfesten, Schützenfesten oder ähnli-
chen Veranstaltungen aufgestellt werden
sollen, und die ihrer Konstruktion nach
keine statistischen Prüfmethoden erforder-
lich machen, regeln und

b) Vorschriften über die Gebühren und Aus-
lagen für Amtshandlungen der Physika-
lisch-Technischen Bundesanstalt erlassen,

2. das Bundesministerium des Innern im Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie und mit Zustimmung
des Bundesrates
a) das Verfahren des Bundeskriminalamtes

bei der Erteilung von Unbedenklichkeits-
bescheinigungen regeln und

b) Vorschriften über die Gebühren und Aus-
lagen für Amtshandlungen des Bundeskri-
minalamtes erlassen.

§ 33g. [Einschränkung und Ausdehnung der
Erlaubnispflicht]. Das Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie kann im Einver-
nehmen mit den Bundesministerien des Innern
und für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
und mit Zustimmung des Bundesrates durch
Rechtsverordnung bestimmen, daß


